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Gleichstellungspolitik
Rezension von: Erna Appelt (Hrsg.), 
Gleichstellungspolitik in Österreich.  
Eine kritische Bilanz, StudienVerlag, 
Innsbruck 2009, 240 Seiten, € 28,90.

Mit dem vorliegenden Band hat Erna 
Appelt ein sehr buntes Werk vorgelegt, 
in dem sich insgesamt 26 AutorInnen 
der Thematik aus verschiedenen Blick-
winkeln nähern. 

Der inhaltliche Bogen des Buches ist 
weit: Er reicht von den unterschiedlichen 
Spielarten von Geschlechterwissen 
(Angelika Wetterer) und den Rahmen-
bedingungen österreichischer Gleich-
stellungspolitik (Erna Appelt) über die 
Gleichstellungspolitik unter Bedingun-
gen eines neoliberalen Staatsumbaus 
(Birgit Sauer) bis hin zur Rolle der Eu-
ropäischen Union für die Institutionali-
sierung von Gleichstellung (Sieglinde 
Rosenberger), den Erfahrungen der 
Gleichbehandlungsanwaltschaft (In-
terview mit Ingrid Nicolay-Leitner) und 
zum Gender Budgeting (Autorinnen-
kollektiv). Weitere Beiträge befassen 
sich mit dem Verhältnis von kultureller 
Diversität, Antidiskriminierung und Ge-
schlechteregalität (Sabine Strasser), 
der Familienpolitik (Max Preglau), 
der Arbeitsteilung in Paarhaushalten 
(Barbara Haas), den geschlechterse-
gregierten Arbeitsmärkten (Gudrun 
Biffl), geschlechtsspezifischen Ein-
kommensunterschieden (Veronika V. 
Eberharter), betrieblicher Gleichstel-
lungspolitik (Manfred Auer und Heike 
Welte), der Gleichstellung im schu-
lischen Bereich (Claudia Schneider, 
Renate Tanzberger und Bärbel Traun-
steiner), der (Un-)Gleichbehandlung 
an den Universitäten (Eva Blimlinger) 

sowie in Kunst und Kultur (Andrea Ell-
meier). 

Angelika Wetterers anspruchsvol-
le wissenssoziologische Analyse der 
Schwierigkeiten des Dialogs zwischen 
Frauenpolitik und Frauenforschung 
überzeugt: Demnach sind diese nicht in 
erster Linie in den Inhalten begründet, 
sondern in grundsätzlich unterschied-
lichen sozialen Zusammenhängen, in 
denen feministische TheoretikerInnen, 
Gender-ExpertInnen und die „Frauen 
und Männer auf der Straße“ (S. 10) 
agieren. Wetterer wirft damit Fragen 
auf, die v. a. vor dem Hintergrund re-
levant scheinen, dass teilweise, mitun-
ter auch von Frauen, Frauenforschung 
und -politik (und somit auch Gleich-
stellungspolitik) als unnötig erachtet, 
ja abgelehnt werden, nämlich: Wie 
kann Dialog gelingen, und wie kann 
voneinander gelernt werden? Welche 
Herausforderungen sind damit für die 
Gleichstellungspolitik und deren Ak-
teurInnen verbunden? 

Erna Appelts Beitrag über die Mei-
lensteine der österreichischen Gleich-
stellungspolitik spannt einen weiten 
Bogen: von den frühen Forderungen 
nach gleichen Rechten von Frauen im 
18. Jahrhundert über den erstmaligen 
Ausschluss von männlichen Privilegi-
en durch Art. 7 des Österreichischen 
Bundes-Verfassungsgesetzes von 
1920 bis hin zur Umsetzung einschlä-
giger EU-Richtlinien im Gefolge des 
österreichischen EU-Beitrittes. Sie 
unterscheidet vier wesentliche Etap-
pen der Gleichstellungspolitik in Öster-
reich: 

1.) die Phase der Anfänge einer 
emanzipatorischen Frauenpolitik (1971-
1979) hätte auch in „geschlechterpoli-
tischer Hinsicht einen Durchbruch“ (S. 
34) mit sich gebracht, ablesbar u. a. an 
den Reformen des Steuer-, Ehe- und 
Familienrechts sowie der Regelung 
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des Schwangerschaftsabbruchs. 
2.) Die Phase der politischen Institu-

tionalisierung (1979-1986) sei mit der 
Bestellung von zwei Staatssekretä-
rinnen für Frauenbelange durch Bun-
deskanzler Kreisky eingeleitet worden 
und hätte insbesondere im Hinblick auf 
die rechtliche Regelung der Gleichbe-
handlung Fortschritte gebracht. 

3.) In der Phase der Erfolge und 
Kompromisse (1986-1999) sei es 
„trotz zahlreicher rechtlicher Refor-
men“ nicht gelungen, „die anhaltende 
Persistenz der strukturellen Ungleich-
heit zwischen den Geschlechtern zu 
beenden“ (S. 38). 

4.) Die Phase der schwarz-blau-
orangen Koalitionsregierungen (2000- 
2006) sei durchaus ambivalent: Wäh-
rend einerseits eine gleichstellungspo-
litische De-Institutionalisierung in Form 
der Abschaffung des Frauenministe-
riums erfolgte, waren andererseits im 
Nationalrat (zumindest anfangs) so 
viele Frauen vertreten wie nie zuvor, 
und regionale Gleichbehandlungsan-
wältinnen wurden institutionalisiert. 
Stärkere gleichstellungspolitische Ak-
zente – und hier insbesondere die 
verfassungsmäßige Verankerung der 
Verpflichtung zum Gender Budgeting – 
setzte in der Folge erst wieder die Frau-
enministerin der Regierung Faymann/
Pröll. Insgesamt kommt Appelt zum 
Schluss, dass die Gleichstellungspoli-
tik zwar „den Rechtsstatus von Frau-
en erheblich verbessert“ habe, sie sei 
„allerdings kein politisches Instrument, 
um tiefgreifende gesellschaftliche Ver-
änderungen herbeizuführen“ (S. 40).

Appelts chronologischer Abriss ent-
hält eine Fülle deskriptiver Informati-
onen, bietet jedoch kaum Erklärungs-
ansätze: Inwieweit beispielsweise die 
politische Kultur, die – neben dem 
vergeschlechtlichten Wohlfahrtsstaat 
– als zentrale Rahmenbedingung der 

Gleichstellungspolitik benannt wird, 
diese beeinflusst hat, wird nicht erhellt. 
Zudem stellt sich die Frage, inwieweit 
die im Resümee geäußerte Einschät-
zung, wonach die Gleichstellungspo-
litik keine tiefgreifenden gesellschaft-
lichen Veränderungen ermöglicht 
habe, in einer stark überzogenen Er-
wartungshaltung und Überfrachtung 
von Gleichstellungspolitik fußt oder le-
diglich darin, dass eine Definition und 
Konkretisierung dessen, was unter 
Gleichstellungspolitik zu verstehen ist, 
nicht vorgenommen wird. 

Mit dem Gender Budgeting als ei-
ner Strategie, „um die Frage der Ge-
schlechterverhältnisse und Gleich-
stellungsanliegen in die Budget- und 
Finanzpolitik zu integrieren“ (S. 79) 
beschäftigt sich ein Kollektiv von Au-
torinnen.1 Gender Budgeting tangiert 
zentrale Verteilungsfragen insofern, 
als es sich mit öffentlichen Budgets als 
„in Zahlen gegossene Gesellschafts-
politik“ beschäftigt, die die „gesell-
schaftlichen und politischen Macht-
verhältnisse wider[spiegeln] und damit 
auch die Geschlechterverhältnisse“ 
(S. 79). Wenngleich die Verpflichtung 
zum Gender Budgeting in Österreich 
verfassungsrechtlich verankert wurde, 
d. h. bei der Planung, Umsetzung und 
Evaluierung von budgetpolitischen 
Maßnahmen ist zu überprüfen, wie 
diese auf die Gleichstellung von Frau-
en und Männern wirken –, zeigen sich 
die Autorinnen aufgrund der bisheri-
gen Erfahrungen mit den diesbezügli-
chen Arbeiten in den Ministerien wenig 
optimistisch: Häufig sei zwar „der Be-
griff des Gender Budgeting, nicht aber 
das damit verbundene gleichstellungs-
politische Konzept aufgenommen“ 
worden, und dessen emanzipatorische 
Ziele gingen „in der Umsetzung meist 
verloren“ (S. 85). Deshalb, so die Au-
torinnen, bedürfe es „dringend eines 
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öffentlichkeitswirksamen Korrektivs“ 
sowie „eine(r) breiter angelegte(n) Be-
wegung, die sich am öffentlichen Dis-
kurs beteiligt bzw. diesen belebt“ (S. 
86). 

Letzteres trifft auch auf ein weiteres 
Thema zu, das Barbara Haas in ihrem 
Beitrag über die Arbeitsteilung in Paar-
haushalten mit Kindern (S. 135-148) 
analysiert. Demnach kann auf Ebene 
der Einstellungen zwar eine steigende 
Befürwortung einer gerechteren Auf-
teilung der unbezahlten Reprodukti-
onsarbeit beobachtet werden, die Re-
alität sieht jedoch anders aus: Frauen 
tragen nach wie vor die Hauptlast der 
reproduktiven Arbeit, auch wenn sie 
erwerbstätig sind – im Durchschnitt 
macht diese rund zwei Drittel ihrer ge-
samten Arbeitszeit aus, bei Männern 
hingegen nur rund ein Fünftel. Dabei 
„zeigt sich gerade bei der Geburt ei-
nes Kindes das Beharrungsvermögen 
der traditionellen Arbeitsteilung“: Wäh-
rend „die Kontinuität der vollzeitigen 
Erwerbsintegration bei Männern meist 
außer Frage (steht), [...] ändern sich 
die Rollen und Aufgaben von Frauen 
mit dem Alter der Kinder vielfach“ (S. 
143). Haas kritisiert abschließend, 
dass in Österreich weder eine Hö-
herbewertung der primär von Frauen 
geleisteten reproduktiven Arbeit noch 
eine allgemeine Arbeitszeitreduktion 
im Zentrum öffentlicher Diskussionen 
stünden (S. 145). Wenngleich aktuell 
die Frage einer generellen Verkürzung 
der Arbeitszeit seitens der Gewerk-
schaften wieder verstärkt in der Öffent-
lichkeit ventiliert wird, geschieht dies 
überhaupt nicht unter dem Blickwinkel 
der Herstellung von mehr Gerechtig-
keit bei der Verteilung von bezahlter 
und unbezahlter Arbeit zwischen den 

Geschlechtern. Eine Verkürzung der 
(bezahlten) Arbeitszeit böte indes den 
Männern zumindest theoretisch die 
Möglichkeit, sich stärker in der repro-
duktiven Arbeit einzubringen. 

Insgesamt stellt der Band eine inte-
ressante und informative Kompilation 
von Beiträgen zur Gleichstellungspoli-
tik in Österreich dar. 

Das behandelte Themenspektrum 
ist sehr breit, umso mehr vermisst die 
Rezensentin eine klare, einheitliche 
Definition von Gleichstellungspolitik. 
Die mangelnde begriffliche Verortung 
erschwert eine Systematisierung und 
führt mitunter zu diffusen Politikfeldbe-
schreibungen.

In den einzelnen Beiträgen wird eine 
Vielzahl von verschiedenen Themen-
feldern bearbeitet, sie bleiben jedoch 
gleichsam unverknüpft, alleine für sich 
stehend. Diesbezügliche Zusammen-
hänge zur Sprache zu bringen und 
sichtbar zu machen, wäre die – zuge-
gebenermaßen schwierige – Aufgabe 
der Herausgeberin gewesen. Viel Po-
tenzial dafür wäre in der interdiszipli-
nären Zusammensetzung der AutorIn-
nenschaft (u. a. Politikwissenschaft, 
Soziologie, Wirtschaftswissenschaft) 
gelegen. Dass dies nicht genutzt wer-
den konnte, ist ein bedauerliches Man-
ko des Buches. Der hohen Qualität 
einzelner Beiträge tut dies aber keinen 
Abbruch.     Ursula Filipič

Anmerkung

1  Birgit Buchinger, Luise Gubitzer, Elisa-
beth Klatzer, Karoline Mitterer, Katha-
rina Muhr, Sybille Pirklbauer, Nicole 
Schaffer, Christa Schlager und Margit 
Schratzenstaller.


